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A B R E C H N U N G

Täglich erhalte ich von Kunden Anfragen,  
wie denn dieses oder jenes abzurechnen  
sei. Dabei werden oft Dinge beschrieben,  
die zunächst für mich fachlich nicht nach
vollziehbar sind. Auf meine Rückfragen,  
was denn nun tatsächlich gemacht wurde,  
erhalte ich Antworten wie diese: „Ich  
habe noch mal die Stuhlassistenz befragt,  
die dabei war – den Doktor sehe ich nur  
selten …“

Es wird also geplant und abgerechnet,  
ohne dass die für Planung und Abrech 
nung ver antwortliche Person weiß, was für 
eine Behandlung der Zahnarzt tatsächlich 
durchführt. Zitat im Original: „Ich bin nicht  
im Behandlungszimmer, ich mache nur  
Ab rechnung!“. Eine Kundin hatte sich neu  
niedergelassen – Kenntnisse von Planung 
und Abrechnung waren nicht vorhanden,  
und sie war davon überzeugt, dass ihre  
Mitarbeiterin und das Praxisverwaltungs
programm alles von alleine machen wer 
den. Die Bedeutung der Befundkürzel auf 
dem HKPFormular kannte sie nicht. In der 

Onlineschulung zur SynadocCD konnte  
ich ihr vermitteln, dass sie so ihre Praxis  
nicht erfolgreich betreiben, und nur über  
die Dokumentation der Behandlungszeiten 
zusammen mit dem vom Steuerberater er
mittelten Praxisstundensatz die Rentabilität 
der Behandlungen beurteilt werden kann. 
„Aber ich nehme doch den 3,5fachen  
Satz!“ – kommt häufig als Standardant 
wort. 
Analysiert man den Behandlungsablauf  
mit Befundung, Aufklärung, Dokumenta 
tion, Planung von Alternativen, eigentliche 
Behandlung, Nachsorge, Rechnungslegung 
und Nachkontrollen, so stellt sich oft he 
raus, dass mehr Zeit benötigt wurde als  
bezahlt wird und man als Zahnarzt bes 
tenfalls nur für den Erhalt der Praxis und  
das Gehalt der Mitarbeiter geschafft hat.
Meistens frage ich vor einer Onlineschulung 
die Praxis, wie denn der Ablauf bei den 
ZEPlanungen und Alternativplanungen ist. 
Manchmal bekomme ich als Antwort:  
„Wieso? Wir machen nur einen Plan!“. 

Ich weise dann immer auf die erste Seite  
des HKPFormulars hin – die „Erklärung des 
Versicherten“ – die da lautet: 
„Ich bin bei der genannten Krankenkasse  
versichert. Ich bin über Art, Umfang und  
Kosten der Regel-, der gleich- und anders-
artigen Versorgung sowie über den vo - 
r aussichtlichen Herstellungsort beziehungs-
weise das voraussichtliche Herstellungsland 
des Zahnersatzes XY aufgeklärt worden und 
wünsche die Behandlung entsprechend die-
ses Kostenplanes.“

Der Patient unterschreibt also, dass er auch 
über gleich und andersartige Alternativen 
und deren Kosten aufgeklärt wurde. „Oh,  
das machen wir nicht so, das ist zu auf
wendig! Drei Pläne rechnen, kostet im  
mens viel Zeit …“
Und schaut man in diesen Fällen in die  
Kartei, so steht dort meistens nichts drin,  
was der Praxis ermöglicht, nachzuweisen, 
dass sie den gesetzlichen Verpflichtungen  
zur Aufklärung nachgekommen ist. Dabei  
ist es doch so einfach, wenn man mit  
den richtigen Programmen arbeitet. Neulich  
hörte ich von einer ZahnarztEhefrau, dass 
sie grundsätzlich drei Alternativen ausrech

nen und das Bündel Papier dann dem Pa
tienten nach Hause zustellen. Wie soll das 
bitteschön ohne ein persönliches Gespräch 
und entsprechendem Anschauungsmaterial 
funktionieren? 30 Seiten mit dem Na del
drucker auf Umweltpapier, denn man muss 
ja Kosten sparen! Solche Praxen brau 
chen sich nicht zu wundern, wenn sie nur 
Regelversorgungen zu Kassensätzen durch
führen.
Was können nun die Praxen tun, die sich  
in meinen Beschreibungen wiederfinden  
und etwas ändern wollen? Zunächst muss 
sich der Praxisinhaber in Abrechnungs  
fra gen schulen lassen. Er muss wissen,  
wie seine Behandlung in erstattungsfähige 
Gebührenziffern umzusetzen ist, und vor 
allem, wie er sich vor einer Honorarrück
forderung in einem Wirtschaftlichkeitsprü
fungsverfahren schützen kann. Hierzu biete  
ich im Herbst wieder Seminare an, zu de 
nen ich diese Praxen herzlich einlade. Und 
das Thema „Alternativplanungen/Patienten
aufklärung“ lässt sich elegant und zeitspa
rend mit der SynadocCD bewältigen, wie  
ich in einer kostenlosen Onlinepräsentation 
zeigen kann.

Nähere Informationen zu den aktuellen Ver
anstaltungen und der SynadocCD finden  
Sie unter www.synadoc.ch

Ich bin nicht im Behandlungs zimmer, 
ich mache nur Abrechnung!
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Infos zur Autorin

Gute Idee
Wie man sich vor einer  

Honorarrückforderung in  
einem Wirtschaftlichkeits- 

prüfungsverfahren  
schützen kann? 

 
Einfach Seminar zum Thema  

„Alternativplanungen/ 
Patientenaufklärung“  

besuchen!

Mehr Infos hierzu auf 
www.synadoc.ch
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